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Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Aue  
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 hat der Rat der Samt-
gemeinde Aue in der Sitzung am 13.05.2025 folgende Nachtrags-
haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge

– Euro –

erhöht 
um

– Euro –

vermin-
dert um

– Euro –

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich 
der Nachträge  
festgesetzt auf

– Euro –

1 2 3 4 5

Ergebnishaushalt

ordentliche 
Erträge 14.635.640 780.000 0 15.415.640

ordentliche  
Aufwendungen 15.776.465 346.294 0 16.122.759

außerordentliche 
Erträge 0 0 0 0

außerordentliche 
Aufwendungen 0 0 0 0

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus 
laufender Verwal-
tungstätigkeit

14.310.200 780.000 0 15.090.200

Auszahlungen 
aus laufender 
Verwaltungs- 
tätigkeit

14.495.100 379.600 0 14.874.700

Einzahlungen  
für Investitions- 
tätigkeit

0 407.300 0 407.300

Auszahlungen  
für Investitions- 
tätigkeit

4.205.100 1.114.300 150.000 5.169.400

Einzahlungen für 
Finanzierungstä-
tigkeit

4.205.100 557.000 0 4.762.100

Auszahlungen für 
Finanzierungstä-
tigkeit

443.300 0 0 443.300

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag 
der Einzahlungen 
des Finanz- 
haushalts

18.515.300 1.744.300 0 20.259.600

Gesamtbetrag 
der Aus- 
zahlungen des 
Finanzhaushalts

19.143.500 1.493.900 150.000 20.487.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inve-
stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermäch-
tigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 
4.205.100 Euro auf 4.762.100 Euro neu festgesetzt.
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegen-
über der bisherigen Festsetzung von 720.000 Euro auf 570.000 
Euro neu festgesetzt.

§ 4
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite bean-
sprucht werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festset-
zung von 2.385.000 € auf 2.515.000 € neu festgesetzt.

§ 5
Die Höhe der Samtgemeindeumlage wird nicht verändert.

§ 6
Die Wertgrenze für die Befugnis des Samtgemeindebürgermei-
sters über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben 
zuzustimmen wird nicht verändert.

§ 7
Die Wertgrenze oberhalb derer vor einer Investitionsmaßnahme 
ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchgeführt werden soll, wird 
nicht verändert.

Wrestedt, 13.05.2025

Siegel
gez. Michael Müller
Samtgemeindebürgermeister

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 114 
Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Land-
kreis Uelzen am 22.07.2025 unter dem Aktenzeichen 20-006/408 
(2025) erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in 
der z. Zt. geltenden Fassung vom Tage nach der Bekanntmachung 
während der Zeit von 7 Arbeitstagen zur öffentlichen Einsicht im 
Rathaus der Samtgemeinde Aue in Wrestedt, Langdoren 4, Zim-
mer 17 während der Dienststunden aus.

Wrestedt, den 30.07.2025

gez. Michael Müller
Samtgemeindebürgermeister

Bekanntmachung der Samtgemeinde Rosche  
Jahresabschluss 2023

Der Rat der Samtgemeinde Rosche hat in seiner Sitzung am 
10.07.2025 den Jahresabschluss 2023 beschlossen. Im Einzelnen 
hat der Samtgemeinderat folgendes beschlossen:

	 1.	� Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 
wird zur Kenntnis genommen.

	 2.	� Die nachträgliche Zustimmung der bisher nicht geneh-
migten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen 2023 wird erteilt.

	 3.	� Der Jahresabschluss 2023 wird gemäß § 129 NKomVG 
beschlossen und gleichzeitig dem Samtgemeindebürger-
meister für das Haushaltsjahr 2023 Entlastung erteilt.

	 4.	� Der Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe 
von 164.850,81 € wird nach § 24 Abs. 1 S. 1 KomHKVO 
und § 123 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NKomVG aus der Rücklage aus 
Überschüssen im ordentlichen Ergebnis entnommen bzw. 
gedeckt. In der Rücklage sind derzeit 1.133.265,39 €.

	 5.	� Der Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis in 
Höhe von 123.020,85 € wird nach § 123 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 

NKomVG und § 110 Abs. 6 S. 2 NKomVG der Rücklage aus 
Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis zugeführt. 
In der Rücklage sind derzeit 37.172,35 €.

Der Jahresabschluss und der Prüfbericht einschließlich der Stel-
lungnahme des Samtgemeindebürgermeisters können nach § 129 
Abs. 2 und § 156 Abs. 4 NKomVG in der Zeit 

vom 18.08.2025 bis zum 28.08.2025

während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Samt-
gemeinde Rosche, Lüchower Str. 15, 29571 Rosche, Zimmer 1.15, 
eingesehen werden.

Rosche, den 29.07.2025

Im Auftrag
Wagner

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Lüder 
Jahresabschluss und Entlastung des Gemeindedirektors 

für das Haushaltsjahr 2018

Der Rat der Gemeinde Lüder hat in seiner Sitzung am 30.06.2025 
den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen so-
wie dem Gemeindedirektor Entlastung für die Haushaltsführung 
im Haushaltsjahr erteilt. Die Beschlüsse werden hiermit gem. § 
129 Abs. 2 S. 1 NKomVG öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss liegt im Anschluss an die Veröffentlichung 
an 7 Tagen – ohne Sonn- und Feiertage sowie dienstfreie Werk-
tage – zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Aue, 
Langdoren 4, 29559 Wrestedt in der Kämmerei, Zimmer 17 öffent-
lich aus.

Wrestedt, den 05.08.2025

gez. Michael Müller
(Gemeindedirektor)

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Lüder 
Jahresabschluss und Entlastung des Gemeindedirektors 

für das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Gemeinde Lüder hat in seiner Sitzung am 30.06.2025 
den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen so-
wie dem Gemeindedirektor Entlastung für die Haushaltsführung 
im Haushaltsjahr erteilt. Die Beschlüsse werden hiermit gem. § 
129 Abs. 2 S. 1 NKomVG öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss liegt im Anschluss an die Veröffentlichung 
an 7 Tagen – ohne Sonn- und Feiertage sowie dienstfreie Werk-
tage – zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Aue, 
Langdoren 4, 29559 Wrestedt in der Kämmerei, Zimmer 17 öffent-
lich aus.

Wrestedt, den 05.08.2025

gez. Michael Müller
(Gemeindedirektor)

Hundesteuersatzung der Gemeinde Natendorf

Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 und 111 Abs.1 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und des § 3 des Niedersäch-
sischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 
(Nds. GVBl. S. 121), beide Gesetze in der zurzeit geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Gemeinde Natendorf in seiner Sitzung am 
17.06.2025 folgende Satzung beschlossen:
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§ 1 

Steuergegenstand
Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate al-
ten Hunden durch natürliche Personen im Gemeindegebiet. Kann 
das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon 
auszugehen, dass der Hund älter als drei Monate ist.

§ 2 
Steuerpflicht

(1)	� Steuerpflichtig ist die Hundehalterin/der Hundehalter. Als Hal-
terin bzw. Halter eines Hundes gilt, wer einen Hund oder meh-
rere Hunde

	 a)	� in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organi-
sation im eigenen Interesse eines Haushaltsangehörigen 
für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenom-
men hat,

	 b)	� im Interesse einer juristischen Person hält oder
	 c)	 �in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe 

oder zum Anlernen hält, sofern die Pflege, Verwahrung oder 
das Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

(2)	� Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen ge-
meinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner.

(3)	� Ist die Hundehalterin/der Hundehalter nicht zugleich Eigen-
tümerin/Eigentümer des Hundes, so haftet die Eigentümerin/
der Eigentümer neben dem Steuerschuldner ebenfalls als Ge-
samtschuldner.

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze

(1)	� Die Steuer bemisst sich nach der Anzahl der gehaltenen 
Hunde. Sie beträgt jährlich:

	 a)	 für den ersten Hund� 24,00 €
	 b)	 für den zweiten Hund� 48,00 €
	 c)	 für jeden weiteren Hund� 84,00 €
	 d)	 für einen gefährlichen Hund� 600,00 €

(2)	� Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5), 
werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen Hunde 
nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird 
(§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach 
Abs. 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als erster 
Hund und gegebenenfalls weitere Hunde vorangestellt.

(3)	� Als gefährlich gelten Hunde, wenn die zuständige Behörde die 
Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 S. 2 Niedersächsisches Hunde-
gesetz (NHundG) festgestellt hat. In diesem Fall ist der Hund 
ab dem Ersten des Monats der Feststellung der Gefährlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 Buchstabe d) bzw. e) zu besteuern.

(4)	� Unabhängig der Feststellung nach § 3 Abs. 3 sind gefährliche 
Hunde im Sinne dieser Satzung jedenfalls Hunde der Rassen 
American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bull-
terrier, Pitbull-Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander 
oder mit anderen Hunden.

§ 4 
Steuerfreiheit

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemein-
de Natendorf aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuer-
frei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer an-
deren Gemeinde/Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
versteuern oder dort steuerfrei halten.

§ 5 
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung

(1)	 Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von
	 1.	� Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen 

und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder über-
wiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden.

	 2.	� Hunde, die in anderem öffentlichen Interesse gehalten wer-
den. Ein öffentliches Interesse besteht insbesondere bei 
Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen 
Vereinen vorübergehend untergebracht sind oder bei Hun-
den, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließ-
lich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden.

	 3.	� Hunde, die zum Schutze oder zur Hilfe Blinder, Gehörloser 
oder hilfloser Personen unentbehrlich sind. Die Steuerbe-
freiung kann von der Vorlage eines geeigneten Nachwei-
ses oder eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig ge-
macht werden.

	 4.	� Hunde, die als Sanitätshunde, Schutzhunde oder Rettungs-
hunde von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten 
verwendet werden und die die dafür vorgesehene Prüfung 
abgelegt haben. Die Ablegung der Prüfung ist durch das 
Vorlegen des Prüfungszeugnisses nachzuweisen. Die Ver-
wendung des Hundes ist in geeigneter Weise nachzuwei-
sen.

	 5.	� Hunde, die sich in einem anerkannten Institut zur Ausbil-
dung für die unter den Nummern 3 und 4 genannten Zwe-
cke befinden.

	 6.	� Hunden, die unmittelbar aus einem Tierheim oder unmittel-
bar aus einer auf dem Gebiet des Tierschutzes tätigen, als 
gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung anerkannten 
Einrichtung aufgenommen werden. Diese Steuerbefreiung 
wird jeweils befristet für einen Zeitraum von 12 Monaten 
nach der Aufnahme und Anmeldung gewährt. Eine Befrei-
ung ist ausgeschlossen, wenn der aufgenommene Hund 
von dem früheren Halter/Halterin oder einer im selben 
Haushalt (ggf. auch Betrieb, Organisation, Einrichtung) le-
benden (oder arbeitenden) Person übernommen wird.

(2)	� Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte 
zu ermäßigen für Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden 
im Außenbereich benötigt werden, welche von dem nächsten 
bewohnten Gebäude mehr als 200 m Luftlinie (gemessen 
von Außenwand zu Außenwand) entfernt liegen und nur eine 
Wohnung enthalten oder unbewohnt sind. Diese Steuerermä-
ßigung kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen 
beansprucht werden.

§ 6 
Allgemeine Bestimmungen  

für die Steuerbefreiung und Steuerermäßigung
(1)	� In dem schriftlich zu stellenden Antrag sind die Vorausset-

zungen für die Steuerbefreiung bzw. -ermäßigung darzulegen, 
gegebenenfalls nachzuweisen und auf Verlangen der Stadt 
glaubhaft zu machen. Maßgebend für die Steuerbefreiung 
bzw. -ermäßigung sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung. Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des 
Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2)	� Für gefährliche Hunde im Sinne von § 3 Abs. 3 wird keine Steu-
erbefreiung oder -ermäßigung gewährt.

(3)	� Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird vom ersten Tag des 
folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag der 
Gemeinde Natendorf bzw. der Samtgemeinde zugegangen ist.

(4)	� Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -er-
mäßigung fort, so ist dies binnen 14 Tagen schriftlich bei der 
Gemeinde Natendorf bzw. der Samtgemeinde anzuzeigen.

§ 7 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer,  

Beginn und Ende der Steuerpflicht
(1)	� Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Auf-

nahme nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 folgenden Kalendermonats, 
frühestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermo-
nats, in dem der Hund drei Monate alt wird. Bei Zuzug einer 
Hundehalterin/eines Hundehalters in die Gemeinde Natendorf 
beginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug 
folgenden Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes 
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oder mehrerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermo-
nats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag.

(2)	� Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Hund veräußert oder abgeschafft wird, abhanden-
kommt oder stirbt. Das gleiche gilt, wenn die Hundehalterin/
der Hundehalter aus der Gemeinde Natendorf wegzieht. Kann 
der genaue Zeitpunkt der Abschaffung, des Abhandenkom-
mens oder das Sterbedatum durch die Hundehalterin/den 
Hundehalter nicht nachgewiesen werden, endet die Steuer-
pflicht mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Abmeldung 
erfolgt.

(3)	� Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben; Er-
hebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen 
Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht im 
Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeitraum der jeweilige 
Restteil des Jahres, für den die Steuerschuld mit dem Beginn 
der Steuerpflicht entsteht. Endet die Steuerpflicht im Laufe des 
Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer anteilig erhoben.

§ 8 
Fälligkeit der Steuer

(1)	� Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02, 
15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger 
Heranziehung ist ein festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines 
Monats nach der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides 
fällig.

(2)	� Auf Antrag kann die Zahlung der Hundesteuer zum 01.07. 
eines jeden Jahres in einem Jahresbetrag erfolgen. Der An-
trag ist spätestens bis zum 30.09. des vorangehenden Kalen-
derjahres bzw. bei der Neuanmeldung eines Hundes zu stel-
len.

(3)	� Nachzahlungen werden innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Bescheides, Erstattungsbeträge mit der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig.

§ 9 
Anzeige- und Auskunftspflichten

(1)	� Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund in die Ge-
meinde Natendorf zuzieht, hat dies binnen 14 Tagen bei der 
Gemeinde Natendorf bzw. der Samtgemeinde schriftlich an-
zuzeigen. Bei der Anmeldung sind Name und Anschrift des 
Vorbesitzers des Hundes oder der Stelle, die den Hund abge-
geben hat, die Rasse, das Geburtsdatum bzw. das Alter und 
das Datum der Anschaffung zu benennen. Im Zweifelsfall hat 
die Hundehalterin/der Hundehalter entsprechende Nachweise 
zu erbringen. Sofern dem Hund ein Chip implantiert wurde, ist 
bei der Anmeldung die Chip-Nummer mitzuteilen. Neugebore-
ne Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Ge-
burt als angeschafft.

(2)	� Die bisherige Halterin/der bisherige Halter eines Hundes hat 
binnen 14 Tagen die Abschaffung, das Abhandenkommen 
oder den Tod des Hundes schriftlich bei der Stadt bzw. der 
Samtgemeinde anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die Halterin/
der Halter aus der Stadt wegzieht. Im Falle der Abgabe des 
Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der 
Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

(3)	� Kommt die Hundehalterin/der Hundehalter ihrer/seiner Pflicht 
zur An- oder Abmeldung nicht nach, kann der Hund von Amts 
wegen an- oder abgemeldet werden.

(4)	� Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufge-
nommen hat ist verpflichtet, der Gemeinde Natendorf die zur 
Feststellung eines für die Besteuerung der Hundehaltung er-
heblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte wahrheits-
gemäß zu erteilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die 
Beteiligten nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, 
sind auch andere Personen, insbesondere Grundstückseigen-

tümer, Mieter oder Pächter verpflichtet, der Gemeinde Naten-
dorf auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt, 
Betrieb, in der Institution oder Organisation gehaltenen Hunde 
und deren Halter Auskunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 a Nie-
dersächsisches Kommunalabgabengesetz – NKAG – i. V. m. 
§ 93 Abgabenordnung – AO).

(5)	� Sofern eine andere Person als die Hundehalterin/der Hunde-
halter den Hund umherlaufen lässt oder ausführt, treffen die 
Verpflichtungen des Absatzes 4 Satz 1 und § 10 Satz 3 auch 
diese Person.

§ 10 
Hundesteuermarken

Nach der Anmeldung des Hundes werden Hundesteuermarken 
ausgegeben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abge-
geben werden müssen. Die ausgegebenen Hundesteuermarken 
bleiben solange gültig, bis sie durch neue ersetzt werden. Hunde 
müssen außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten 
Grundbesitzes eine gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermar-
ke tragen.

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten

(1)	� Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig

	 –	� entgegen § 6 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für 
eine Steuerbefreiung oder

	 –	� ermäßigung nicht binnen 14 Tagen schriftlich bei der Ge-
meinde Natendorf bzw. Samtgemeinde anzeigt,

	 –	� entgegen § 9 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht 
binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde Naten-
dorf bzw. Samtgemeinde anzeigt,

	 –	� entgegen § 9 Abs. 1 die Herkunft, das Alter, die Rasse und 
die Chipnummer des Hundes nicht angibt,

	 –	� entgegen § 9 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht bin-
nen 14 Tagen schriftlich bei der Gemeinde Natendorf bzw. 
Samtgemeinde anzeigt,

	 –	� entgegen § 9 Abs. 4 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht 
wahrheitsgemäß erteilt,

	 –	� entgegen § 10 S.1 bei der Abmeldung des Hundes die 
Hundesteuermarke nicht abgibt und diese weiterhin ver-
wendet,

	 –	� entgegen § 10 S. 3 den von ihr/ihm gehaltenen Hund au-
ßerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbe-
sitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke 
führt oder laufen lässt.

(2)	� Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 18 Abs.3 NKAG mit einer 
Geldbuße geahndet werden.

§ 12 
Datenverarbeitung

(1)	� Die zur Ermittlung der Steuerpflicht, zur Festsetzung, Erhe-
bung und Vollstreckung der Hundesteuer nach dieser Satzung 
erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
werden von der Samtgemeinde gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchsta-
be e) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) i. V. m. §§ 3 
des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. m. 
§ 11 NKAG und den dort genannten Bestimmungen der AO 
erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung bei den für das 
Einwohnermeldewesen und Ordnungsrecht zuständigen Stel-
len erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steu-
erpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht 
(§ 93 Abs. 1 S. 3 AO).

(2)	� Die Daten dürfen von den Daten verarbeitenden Stelle nur 
zum Zweck der Steuererhebung nach dieser Satzung oder zur 
Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das densel-
ben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kon-
trolle der Verarbeitung sind technische und organisatorische 
Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit nach 
§ 34 NDSG getroffen worden. Die personenbezogenen Daten 
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werden zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 
gemäß NKAG, der AO und der Kommunal Haushalts- und Kas-
senverordnung (KomHKVO) in der Regel nach 10 Jahren ge-
löscht.

§ 13 
In-Kraft-Treten

(1)	 Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

(2)	� Gleichzeitig tritt die vorgehende Hundesteuersatzung der Ge-
meinde Natendorf vom 25.10.2001 außer Kraft.

Natendorf, 17.06.2025

Gemeinde Natendorf
(Siegel)
Bürgermeister
Christoph Elbers

Bekanntmachung der Gemeinde Römstedt 
Verlust Dienstsiegel

Das große Dienstsiegel der Gemeinde Römstedt (Durchmesser 35 
mm) und das kleine Dienstsiegel der Gemeinde Römstedt (Durch-
messer 18 mm) mit der Umschrift „Gemeinde Römstedt, Land-
kreis Uelzen“ und dem Wappen der Gemeinde sowie die vorhe-
rigen Dienstsiegel der Gemeinde Römstedt (Durchmesser 35 mm 
und 18 mm) mit der Aufschrift „Gemeinde Römstedt, Kreis Uelzen“ 
sind in Verlust geraten.

Die in Verlust geratenen Dienstsiegel werden hiermit ab dem 
17.07.2025 für ungültig erklärt.

Römstedt, 04.08.2025

Bürgermeister
König

Bekanntmachung der Gemeinde Stoetze 
Jahresabschluss 2023

Der Rat der Gemeinde Stoetze hat in seiner Sitzung am 23.06.2025 
den Jahresabschluss 2023 beschlossen. Im Einzelnen hat der Ge-
meinderat folgendes beschlossen:

	 1.	� Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 
wird zur Kenntnis genommen.

	 2.	� Die nachträgliche Zustimmung der bisher nicht geneh-
migten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen 2023 wird erteilt.

	 3.	� Der Jahresabschluss 2023 wird gemäß § 129 NKomVG 
beschlossen und gleichzeitig dem Gemeindedirektor für 
das Haushaltsjahr 2023 Entlastung erteilt.

	 4.	� Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe 
von 119.877,18 € wird nach § 123 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NKom-
VG und § 110 Abs. 6 S. 2 NKomVG der Rücklage aus Über-
schüssen im ordentlichen Ergebnis zugeführt. In der Rück-
lage sind derzeit 487.655,27 € und in der Rücklage aus 
Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis befinden 
sich derzeit 23.103,28 €.

Der Jahresabschluss und der Prüfbericht einschließlich der Stel-
lungnahme des Gemeindedirektors können nach § 129 Abs. 2 und 
§ 156 Abs. 4 NKomVG in der Zeit 

vom 18.08.2025 bis zum 28.08.2025

während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Samt-

gemeinde Rosche, Lüchower Str. 15, 29571 Rosche, Zimmer 1.15, 
eingesehen werden.

Stoetze, den 29.07.2025

Im Auftrag
Wagner
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